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selbst zu organisieren oder eine andere Lenkungskraft 
damit zu beauftragen. Er unterließ es weiter, die Werk
leitung von dem eingetreterien Zustand zu informieren, 
so daß auch von dieser Seite aus keine geeigneten Maß
nahmen zur Vermeidung von Störungen getroffen wer
den konnten.
d) Der Vorgesetzte des Ingenieurs hat nicht mit dem 
nötigen Nachdrude die Änderung und Neuherstellung 
von Betriebsanweisungen verlangt und nicht dafür ge
sorgt, daß der genannte Abschalt- bzw. Katastrophen
plan beachtet wurde.
e) Das Fehlen eines dreischichtigen Dispatcherdienstes 
erwies sich als großer Mangel. Obwohl durch den Gene
raldirektor der zuständigen WB bereits im Januar 1963 
an alle Werkleiter die strikte Anweisung ergangen war, 
einen dreischichtigen Dispatcherdienst einzurichten, ist 
man dieser Weisung nicht nachgekommen.
Hier werden die Gründe und Verantwortlichkeiten auf
gedeckt, es wird konkret funktionsmäßig und personell 
festgestellt, wer diese oder jene Bedingung zu verant
worten und zu vertreten hat. Darum war es auch mög
lich, ganz konkrete Empfehlungen zu geben. Diese bil
den die Grundlage für die Verhütung ähnlicher Pflicht
verletzungen, die zu Betriebsstörungen führen können.
Die enge Zusammenarbeit mit den Werktätigen und 
ihren gesellschaftlichen Organisationen ist dabei das 
wichtigste Moment. Wenn die Kollektive der Werktäti
gen selbst Ursachen und begünstigende Bedingungen 
feststellen, dann braucht man sie nicht mehr besonders 
davon zu überzeugen, welche Bedeutung der gesell
schaftliche Prozeß der Zurückdrängung der Kriminali
tät hat.

Vervollkommnung der Kriminalstatistik
Von großer Bedeutung für die wirksame Bekämpfung 
und Überwindung der Kriminalität sind Analysen von 
Verbrechensursachen und begünstigenden Bedingungen 
einzelner Straftatengruppen.
Kriminalitätsanalysen werden ihrer eigentlichen Auf
gabe, Basis für die Offensive der Gesellschaft gegen die 
Kriminalität zu sein, oft noch nicht gerecht. Das liegt 
u. a. auch daran, daß in der Kriminalstatistik, welche 
eine wichtige Grundlage jeder Kriminalitätsanalyse 
sein muß, Ursachen und begünstigende Bedingungen 
z. Z. noch sehr unzureichend erfaßt werden. Nur in dem 
Teil der gemeinsamen Kriminalstatistik, den das 
Gericht ausfüllt, wird z. B. bei Jugendlichen gefragt, ob 
das Grundschulziel erreicht wurde, ob der Jugendliche 
z. Z. der Tat eine Lehr- oder Arbeitsstelle hatte, ob er 
bummelt, ob er die Tat unter Alkoholeinfluß beging und 
ob er durch Schund- oder Schmutzliteratur beeinflußt 
wurde. Bei erwachsenen Tätern wird festgehalten, ob 
er z. Z. der Tat eine Arbeitsstelle hatte, ob er Arbeits
bummelant ist und ob er unter Alkoholeinfluß die Tat 
beging.
Die Kriminalstatistik des Untersuchungsorgans als Teil 
der gemeinsamen Kriminalstatistik der Justiz- und 
Sicherheitsorgane hat nach unserer Meinung drei 
Hauptaufgaben zu erfüllen:
1. Sie muß als Bestandteil der gemeinsamen Statistik 
Aufschluß über die Entwicklung der Kriminalität, ihrer 
Ursachen und begünstigenden Bedingungen geben.
2. Sie muß der Staatsanwaltschaft die laufende Kon
trolle über den Stand und die Entwicklung der Krimi
nalität ermöglichen und die Basis für eine konkrete An
leitung der Untersuchungsorgane durch die Staats
anwaltschaft sein.
3. Sie muß schließlich der operativen Arbeit aller Mit
arbeiter des Untersuchungsorgans dienen und Grund
lage der Leitungstätigkeit sein.

Hieraus ergeben sich auch die Aufgaben des Kriminal
statistikers, der jederzeit in der Lage sein muß, einen 
genauen Situationsbericht über die Kriminalität auf 
einem bestimmten Gebiet in seinem territorialen Be
reich zu geben.
Uber das z. Z. für die Kriminalstatistik festgelegte Pro
gramm hinaus lassen sich gegenwärtig kaum bzw. erst 
nach umfangreichen zusätzlichen Arbeiten weitere 
Ergebnisse gewinnen. Das nachfolgende Beispiel beweist 
das sehr eindeutig:
Die Leitung einer Bezirksbehörde der Deutschen Volks
polizei muß vor dem Bezirkslandwirtschaftsrat über 
die Kriminalität in der Landwirtschaft berichten und 
dabei auf einzelne Schwerpunkte eing^Jien. Dabei wer
den u. a. folgende Angaben benötigt, die aus der Sta
tistik nicht zu entnehmen sind:
a) Anfall der Delikte, auf Kreise auf geschlüsselt;
b) Erscheinungsformen dieser Delikte;
c) dabei auf getretene Schäden;
d) Ursachen und begünstigende Bedingungen dieser 

Delikte;
e) Analyse der Täter mit Aufschlüsselung nach Alter, 

sozialer Stellung, evtl. Vorstrafen usw.;
f) Anfall der Delikte in den ökonomischen Schwer

punkten der Kreise, wie LPG, VEG, RTS oder auch 
in Gaststätten u. ä.

Ähnlich verhält es sich mit Kriminalitätsanalysen in 
anderen ökonomischen Schwerpunkten, wie z. B. im 
Handel, in der Chemie usw., aber auch bei der Jugend
kriminalität, der Rückfall- und Alkoholkriminalität. 
Wir sehen zunächst zwei Möglichkeiten für eine Ver- 
änd >ung dieses unbefriedigenden Zustandes:
1. D: : Untersuchungsorgane, die Staatsanwaltschaft und 
die C jrichte erarbeiten gemeinsam mit Wissenschaftlern 
und Praktikern ein umfassendes, wissenschaftlich be
gründetes Programm für die Kriminalstatistik. Dieses 
muß auf lange Sicht Gültigkeit besitzen, aber ent
sprechend der gesellschaftlichen Entwicklung und den 
sich daraus ergebenden Erfordernissen jederzeit erwei
tert und ergänzt werden können. Bei der Ausarbeitung 
ist sowohl von den Erfordernissen der operativen Lei
tung (nicht nur der Untersuchungsorgane) auszugehen 
und gleichzeitig der Forschung Rechnung zu tragen.
2. Gleichzeitig damit muß die Aufbereitung der Stati
stik, angefangen in den Bezirken bis zu den zentralen 
Organen, geändert werden. Das ist einmal möglich 
durch die Einführung der Kerblochkartei, die sich in 
vielen Zweigen der Volkswirtschaft, aber auch schon 
bei der taktisch-operativen Tätigkeit der Untersuchungs
organe bewährt hat. Die andere, weitaus* bessere Mög
lichkeit wäre die Auswertung in einem Rechenzentrum 
für die Verarbeitung und Auswertung der statistischen 
Daten.
Die bisherige Deliktaufschlüsselung nach den Straftat
beständen ist zweckmäßigerweise beizubehalten (Ver
gleich mit den Vorjahren, Verfolgung der Kriminalitäts
entwicklung bis zum Abschluß, Vergleich mit West
deutschland usw.). Man sollte aber prüfen, ob nicht die 
Möglichkeit besteht, bisher zusammengefaßte Delikte, 
z. B. „alle sonstigen Straftaten“, weiter aufzuschlüsseln. 
Es wäre erforderlich, daß aus allen Deliktsgruppen die 
Erscheinungsformen der Verbrechen ersichtlich sind. Bei 
§ 1 Abs. 2 WStVO müßte z. B. bei Verbrechen in der 
Landwirtschaft ausgewiesen werden: Viehvergiftung, 
Viehseuchenverbreitung, Viehmißhandlung, falsches Füt
tern u. ä. Im Bauwesen wäre z. B. anzugeben: falsche 
Planung und Projektierung, Verschieben von Baumate
rial, ungenügende Bauaufsicht u. a. m. Eigentumsdelikte 
zum Nachteil des Volkseigentums müßten als Erschei
nungsform z. B. Diebstähle in Selbstbedienungsläden, 
Einbruchsdiebstähle, Diebstähle durch Verkaufspersonal,
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